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Wir haben bei der Schnittstelle zwischen Eingliede-
rungshilfe und Hilfe zur Pflege nachjustiert. Das ist ein 
zweiter ganz wichtiger Punkt. Viele Menschen hatten 
Angst, in Zukunft nur noch Pflegeleistungen zu bekom-
men. Das war ausdrücklich nicht die Absicht des Ge-
setzgebers. Wir bleiben bei der heutigen Regelung des 
Gleichrangs. Das ist gesetzgeberisch etwas unbefriedi-
gend, weil wir die Probleme im Bereich der Schnittstelle 
nicht lösen, aber wir kommen damit einer Kernforderung 
der Verbände nach.

Wir haben uns Gedanken über den Pflegekostendeckel 
in § 43a SGB XI gemacht. Wir stellen sicher, dass es kei-
ne Ausweitung auf ambulante Wohnformen geben wird. 
Wir halten also den Status quo. Es wird aber Aufgabe des 
neuen Parlaments sein, sich darüber Gedanken zu ma-
chen, ob dieser Paragraf heute noch seine Berechtigung 
hat. Ich persönlich meine, er hat es nicht. Die Schnittstel-
le der Eingliederungshilfe zur Hilfe zur Pflege haben wir 
behandelt und einen Vorschlag aus dem Bundesrat auf-
gegriffen: das Lebenslagenmodell. Kommt also die Hilfe 
zur Pflege mit der Eingliederungshilfe zusammen, dann 
profitieren die Menschen, bei denen die Behinderung bis 
zur Regelaltersgrenze eintritt, von den neuen Anrech-
nungsmodalitäten. Das ist ein guter Fortschritt.

Ich hatte bereits in der ersten Lesung hinsichtlich der 
Anrechnung von Einkommen und Vermögen betont, wie 
sehr all jene von diesem Gesetz profitieren, die trotz 
Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt ganz ordent-
lich verdienen. Diese Verbesserungen sind sehr groß. 
Mir persönlich war es immer ein Anliegen, dass dieje-
nigen profitieren, die in Werkstätten beschäftigt sind, 
die nicht komplett für sich selbst sorgen können. Das 
halte ich für einen der größten Erfolge dieses Gesetzes. 
Wir verdoppeln das Arbeitsförderungsgeld für die rund 
300 000 Werkstattbeschäftigten in Deutschland, und wir 
verdoppeln den Schonbetrag für Empfänger von Grund-
sicherung nach dem SGB XII.

Wir haben beim Wunsch- und Wahlrecht nachjustiert. 
Wenn es um sehr private Bereiche geht, dürfen Leistun-
gen nur noch mit der Zustimmung des Betroffenen ge-
poolt werden. Wer außerhalb stationärer Einrichtungen 
wohnen will, der wird in seinen Rechten maßgeblich 
gestärkt. Der CSU und auch mir persönlich war es ein 
Bedürfnis, dass die besonders Schutzbedürftigen auch 
künftig über einen Barbetrag verfügen. Das wird mit die-
sem Gesetz sichergestellt.

Ich meine, dass dieser Gesetzgebungsprozess manche 
in die Wirklichkeit zurückgeholt hat. Manche hatten sich 
ja zu Beginn der Debatte eine Revolution auf die Fahnen 
geschrieben. Heftig wurde aus der Opposition gegen die 
Sonderwelten der Werkstätten gewettert. Mitunter wurde 
deren Abschaffung gefordert. Solche Kritik gab es auch 
von den Grünen. Ich bin froh, dass sich die Erkenntnis 
durchgesetzt hat, dass man Menschen mit Ideologien 
nicht helfen kann, dass Inklusion keine Revolution, son-
dern ein Prozess ist und dass es immer auch Menschen 
gibt und geben wird, die Schutzräume brauchen und un-
serer Fürsorge bedürfen. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Wir haben mit dem Bundesteilhabegesetz ein gutes 
Gesetz geschaffen, weil es der Individualität der Men-
schen gerecht wird, weil es denen mehr Selbstbestim-
mung gibt, die mehr Selbstbestimmung brauchen, und 
weil es denen Schutz gewährt, die Schutz brauchen. Ich 
würde mir wünschen, dass diejenigen, die in den vergan-
genen Monaten nicht konstruktiv diskutiert und protes-
tiert haben, sondern all ihre Energie darauf verwandt ha-
ben, Angst und Aggression zu schüren – ich spreche Sie 
von den Linken hier ausdrücklich an –,

(Zurufe von der SPD: Grüne auch!)

diesen Schaden wieder in Ordnung bringen. Ich würde 
mir wünschen, dass die Einrichtungen und Sozialverwal-
tungen manche Beharrungstendenzen überwinden und 
dieses Gesetz beherzt aufgreifen und umsetzen. Ich wür-
de mir wünschen, dass die Politik den Weg weitergeht, 
jeden Menschen mit oder ohne Behinderung den Platz 
finden zu lassen, den er für sich finden will.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt: 
Vielen Dank. – Für Bündnis 90/Die Grünen hat jetzt 

Corinna Rüffer das Wort.

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Sehr geehrter Herr Schiewerling, ich muss 
kurz auf das eingehen, was Sie ganz am Anfang Ihrer 
Rede gesagt haben. Sie haben gesagt, man solle die Le-
benssituation von Menschen nicht skandalisieren. Dazu 
sage ich Ihnen erstens: Dieses Parlament ist keine kri-
tikfreie Zone. Zweitens muss ich sagen: Wenn Lebens-
situationen ein Skandal sind, dann muss man das auch 
in diesem Parlament benennen dürfen; denn sonst haben 
wir grundsätzlich ein Problem.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN)

Ich möchte Ihnen sagen, was behinderte Menschen zu 
diesem Gesetz und zu diesem Beratungsprozess zu sagen 
haben – sie können leider nicht persönlich an diesem Pult 
reden; deshalb möchte ich das übernehmen –: 

Wenn ich geahnt hätte, dass wir primär Verschlech-
terungen unserer Lebenssituation zu erwarten ha-
ben, dass auch in Zeiten einer gültigen UN-Behin-
dertenrechtskonvention unsere Menschenwürde mit 
Füßen getreten wird, hätte ich meine Lebenszeit 
sinnvoller investiert.

Das sagt Frau Dr. Arnade von der Interessenvertretung 
Selbstbestimmt Leben in Deutschland.

Ich muss Ihnen sagen: Ich fühle mich heute so ein 
bisschen wie in einem Paralleluniversum. Wir reden 
seit vielen Jahren darüber, die UN-Behindertenrechts-
konvention umzusetzen. Die Vereinten Nationen haben 
uns Empfehlungen mit auf den Weg gegeben. Darin 
steht ganz deutlich, was wir zu tun haben. Behinderte 
Menschen und ihre Verbände haben auch immer wie-
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der klargemacht, an welchen Stellen der Schuh drückt, 
wo sie kämpfen müssen, wo Dinge nicht klappen, wo 
etwas schiefläuft. Und heute stimmen wir hier über ei-
nen Gesetzentwurf ab, der wesentliche Probleme behin-
derter Menschen immer noch nicht berücksichtigt. Wir 
stimmen über einen Gesetzentwurf ab, mit dem Sie das 
Vertrauen behinderter Menschen in den letzten Monaten 
nachhaltig verspielt haben, und das in einer Zeit  – das 
ist das besonders Schlimme an der Sache –, in der das 
Misstrauen gegenüber der Politik so groß ist wie lange 
nicht mehr.

Vizepräsidentin Ulla Schmidt: 
Frau Kollegin Rüffer, darf ich Sie einmal unterbre-

chen? – Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin 
Wolff?

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Ja, gerne.

Waltraud Wolff (Wolmirstedt) (SPD): 
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Möglichkeit, 

eine Zwischenfrage zu stellen.  – Frau Kollegin Rüffer, 
können Sie uns vielleicht erklären, an welchen Stellen 
sich das Leben der von Ihnen geschilderten Personen 
durch unsere Gesetzgebung jetzt entscheidend ver-
schlechtert?

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Frau Wolff, das wollte ich im Verlauf meiner Rede 

darlegen. Das werde ich auch gleich tun. Was ich an die-
ser Stelle aber ganz deutlich machen möchte, ist, dass 
sich das, was ich gesagt habe, auf den Entwurf bezieht, 
den Ihre Regierung vorgelegt hat.

(Lachen bei Abgeordneten der SPD  – Katja 
Mast [SPD]: Ach nee! Es geht gar nicht um 
das Gesetz! – Weitere Zurufe von der SPD)

Das ist ja ganz wichtig. In Ihren Reden  – Frau Wolff, 
ganz ruhig! – kommt es immer so rüber, als würde dieses 
Gesetz – –

Vizepräsidentin Ulla Schmidt: 
Jetzt hat erst einmal die Kollegin Rüffer das Wort. – 

Bitte.

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Das ist total nett. Ich denke, wer eine Frage stellt, 

möchte bestimmt auch die Antwort hören.

(Dr. Martin Rosemann [SPD]: Sie beantwor-
ten die Frage gar nicht!)

In Ihren Reden hört es sich so an, als sei das, was Sie 
hier vorlegen, eine Verbesserung gegenüber dem, was 
gültige Rechtslage ist.

(Stephan Stracke [CDU/CSU]: Das ist es aber 
auch! – Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: 
Es ist offensichtlich keine Verschlechterung!)

Das ist leider mitnichten so. Anfang der Woche, zwei 
Tage vor Verabschiedung dieses Gesetzes, haben Sie 
68 Änderungsanträge vorgelegt. Was sagt uns das, Frau 
Wolff? Das sagt uns, dass Sie einen schlechten Gesetz-
entwurf vorgelegt haben und last-minute-mäßig an den 
ganz schlimmen Stellen Nachbesserungen vornehmen 
mussten.

(Zurufe von der CDU/CSU)

An der Schnittstelle zur Hilfe zur Pflege

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

wäre es zu Verschlechterungen gekommen. Bei der An-
rechnung von Einkommen und Vermögen wäre es zu Un-
gerechtigkeiten gekommen. Die Leute hatten zu Recht 
Angst, ihren Lebensabend nicht in ihrer gewohnten Um-
gebung verbringen zu können, sondern ins Heim abge-
schoben zu werden. – Sie können sich doch heute nicht 
hierhinstellen und so tun, als wären Sie stolz auf das Ge-
setz, das wir heute zu verabschieden haben.

(Katja Mast [SPD]: Doch! Das sind wir!)

Das, was an Verbesserungen drinsteht, bezieht sich auf 
den Gesetzentwurf und nicht auf die gültige Rechtslage.

(Widerspruch bei der SPD)

Wir stimmen heute im Wesentlichen über einen Ge-
setzentwurf ab, der keine Verbesserung der Lebenssitua-
tion der Menschen mit Behinderung bringt.

(Waltraud Wolff [Wolmirstedt] [SPD]: Keine 
Antwort!)

Wir stimmen über einen Gesetzentwurf ab, dessen 
schlimmste Verschlechterungen, schlimmste Grausam-
keiten sie herausgenommen haben; dafür bin ich Ihnen 
wirklich dankbar. 

(Zurufe von der SPD: Oh!)

Dass Sie hier vollmundig so tun, als könnten Sie sich 
stolz auf die Schulter klopfen, finde ich unmöglich.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Katja Mast [SPD]: Mal gucken, wie sich die 
Länder mit Ihrer Beteiligung im Bundesrat 
verhalten!)

Ich habe das Gesetz gelesen und vorgetragen, was die 
Menschen mit Behinderung zu diesem Gesetz zu sagen 
haben.

Vizepräsidentin Ulla Schmidt: 
Frau Kollegin Rüffer, es gibt noch eine Zwischenfrage 

des Kollegen Weiß.

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Ja, sehr gern.

Vizepräsidentin Ulla Schmidt: 
Bitte schön.

(Waltraud Wolff [Wolmirstedt] [SPD]: Aber 
bitte antworten!)

Corinna Rüffer
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Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Das mache ich doch immer, Frau Wolff.

(Lachen bei Abgeordneten der SPD  – 
Dr.  Martin Rosemann [SPD]: Die Frage ist 
völlig unbeantwortet!)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt: 
Wie geantwortet wird, entscheiden immer noch dieje-

nigen, die gefragt werden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Jetzt Ihre Frage, bitte schön.

Peter Weiß (Emmendingen) (CDU/CSU): 
Frau Kollegin Rüffer, ich habe eine ganz einfache Fra-

ge. Man kann Ihre Rede ja später im Protokoll nachlesen; 
aber vielleicht wäre es gut, in dieser Diskussion doch 
einmal festzuhalten, ob ich es vorhin richtig verstanden 
habe, dass Sie festgestellt haben, dass der heute aufgrund 
der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit 
und Soziales zu verabschiedende Entwurf eines Bun-
desteilhabegesetzes zu einer Verbesserung der Rechtsla-
ge gegenüber den bestehenden rechtlichen Regelungen 
der Eingliederungshilfe führt. Ist das richtig?

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Nein. Wenn ich mir den Gesetzentwurf im Detail an-

schaue und entsprechend abwäge, dann muss ich sagen, 
dass dieser Gesetzentwurf keine Verbesserung gegenüber 
der gültigen Rechtslage ist.

(Katja Mast [SPD]: Dann stimmen die Grü-
nen im Bundesrat also nicht zu!)

Die positiven Punkte sind ja genannt worden; das ha-
ben wir auch immer anerkannt. Ich denke zum Beispiel 
daran, dass endlich das Budget für Arbeit bundesweit 
eingeführt werden kann.

(Peter Weiß [Emmendingen] [CDU/CSU]: 
Das ist doch eine Verbesserung!)

Ich kann Ihnen als Rheinland-Pfälzerin sagen: Wir haben 
das seit vielen Jahren. Die bundesweite Ausdehnung ist 
ein wichtiger Punkt. Im Vergleich zu dem, was ansonsten 
in diesem Gesetzentwurf mit Bezug auf die Lebenswirk-
lichkeit der Menschen steht, muss man aber sagen, dass 
man dafür keinen solchen Aufwand wie jetzt mit dem 
Bundesteilhabegesetz hätte betreiben müssen. Das hätte 
man auch einfacher machen können, und dann hätte man 
auch nicht die Wut und die Angst der Menschen auf sich 
gelenkt.

Ich bin froh – das sage ich noch einmal –, dass Ver-
schlechterungen gegenüber der heute geltenden Rechtsla-
ge zum Teil zurückgenommen worden sind, zum Beispiel 
bei der Schnittstelle zwischen der Eingliederungshilfe 
und der Hilfe zur Pflege.

(Peter Weiß [Emmendingen] [CDU/CSU]: 
„Zum Beispiel“!)

Ich bin froh, dass wir auch beim Wunsch- und Wahlrecht 
noch Kleinigkeiten verbessern konnten. Ich bin auch 
ganz froh darüber, dass wir die unsinnige Fünf-von-
neun-Regelung endlich vom Tisch haben – zumindest bis 
2023. Das ist aber doch nichts, worauf man stolz sein 
kann, sondern etwas, wofür man sich als Bundesregie-
rung, die alle Möglichkeiten hätte, gute Gesetzentwürfe 
vorzulegen, eigentlich schämen müsste.

(Beifall beim BÜNDNIS  90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN – Peter 
Weiß [Emmendingen] [CDU/CSU]: Ihre Rede 
passt nicht zusammen!)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt: 
Frau Kollegin Rüffer, der Kollege Stritzl würde auch 

noch gerne eine Frage stellen, wenn Sie sie zulassen.

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Ja, gerne.

Vizepräsidentin Ulla Schmidt: 
Das ist aber die letzte Zwischenfrage, die der Kollegin 

Rüffer gestellt wird. Danach kann sie Ihre Rede zu Ende 
führen. – Bitte schön, Herr Kollege Stritzl.

Thomas Stritzl (CDU/CSU): 
Frau Kollegin, Ihre Fraktionsvorsitzende hat vorhin 

von begrüßenswerten Verbesserungen in diesem Gesetz-
entwurf gesprochen. Dazu haben Sie applaudiert. Kön-
nen Sie mir sagen, wozu Sie applaudiert haben?

Corinna Rüffer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Na ja, einen Punkt habe ich genannt. Es gibt durchaus 

noch andere Punkte, wie die unabhängige Beratung.

(Peter Weiß [Emmendingen] [CDU/CSU]: 
Aha!)

Sie wird aber auch nur begrenzt eingeführt. Zum Budget 
für Arbeit

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Das 
ist schon die zweite Verbesserung!)

muss man sagen, dass die Ausstattung, die wir in Rhein-
land-Pfalz kennen, deutlich besser ist als die nach bun-
desgesetzlichen Regelung. 

Ich will zugestehen, dass in diesem Gesetzentwurf 
natürlich auch Verbesserungen stehen. Es wäre ja auch 
schlimm, wenn auf 400  Seiten keine Verbesserungen 
stünden.

(Peter Weiß [Emmendingen] [CDU/CSU]: 
Na, wenn man Sie so reden hört!  – Katja 
Mast [SPD]: Verschlechterung von geltendem 
Recht, das war Ihre These!)

Man muss aber sagen, dass Sie damit natürlich weit hin-
ter den Erwartungen zurückbleiben, und das sollten Sie 
einfach einmal zur Kenntnis nehmen.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)
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Wir freuen uns darüber – das will ich noch einmal sa-
gen  –, dass die Grausamkeiten in dem Gesetzentwurf, 
den Ihre Regierung verabschieden wollte, zu einem we-
sentlichen Teil zurückgenommen worden sind.

(Katja Mast [SPD]: Ihre These ist Verschlech-
terung gegenüber geltendem Recht!)

Aber ich finde es wirklich unglaublich, dass Sie hier so 
tun, als hätten Sie einen Meilenstein geschaffen oder wä-
ren auf dem Weg dahin. Das stimmt nicht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Frau Katrin Göring-Eckardt hat gerade gesagt: Wir ste-
hen bestenfalls am Anfang eines Prozesses. Nicht mehr 
und nicht weniger ist richtig und hier gesagt worden.

(Dr. Martin Rosemann [SPD]: Ihre Rede ist 
unglaublich!)

Sie müssen es schon einmal aushalten, für einen Gesetz-
entwurf kritisiert zu werden, gegen den Menschen mit 
Behinderungen seit Monaten Protest laufen. Sie glauben 
doch nicht, dass sie das ohne Grund tun. Es gibt also kei-
nen Grund, sich hier auf die Schulter zu klopfen.

(Beifall beim BÜNDNIS  90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN – Peter 
Weiß [Emmendingen] [CDU/CSU]: Sie bie-
gen sich hier hin und her!)

Von den Kritikpunkten sind hier schon einige ange-
sprochen worden. Mit diesem Gesetz verhindern Sie 
zum Beispiel nicht, dass zukünftig Menschen in Heime 
gezwungen werden. Das findet heute statt, und das fin-
det auch zukünftig statt. Wenn die Leute die Kraft ha-
ben, vor Gericht zu gehen, dann werden diese schlechten 
Entscheidungen zukünftig wahrscheinlich auch wieder 
revidiert. Sie schaffen hier null Verbesserungen. Es wird 
zukünftig so sein, dass Menschen darum kämpfen müs-
sen, zu Hause wohnen zu können, wozu sie eigentlich ein 
Recht haben.

Teilweise verschlechtern Sie die Situation der Men-
schen auch; das muss man eben sagen. Zum Zwangspoo-
len und zur Assistenz im Ehrenamt wurde schon einiges 
gesagt. Ich möchte Nancy Poser vom Forum behinderter 
Juristinnen und Juristen zitieren, welches schon 2012 ei-
nen Entwurf für ein Bundesteilhabegesetz vorgelegt hat. 
Mit Bezug auf das Zwangspoolen sagt sie:

Damit wird erstmals durch dieses Gesetz ein im-
menser Eingriff in die Selbstbestimmung behinder-
ter Menschen möglich gemacht und legitimiert.

Aus ihrer Sicht fallen vor diesem Hintergrund auch die 
positiven Veränderungen nicht ins Gewicht; das bestätigt 
meine These. Sie erklärt: 

Ganz ehrlich  – wem bringen die neugeschaffenen 
finanziellen Vorteile etwas, wenn dafür die Freiheit 
genommen wird? 

So Nancy Poser vom Forum behinderter Juristinnen und 
Juristen, eine renommierte Richterin.

So sehr ich Ihnen für die Verbesserungen dankbar 
bin – das habe ich jetzt mehrfach betont –: Das, was Sie 

hier vorlegen, ist kein Bundesteilhabegesetz. Wir sind am 
Anfang und nicht am Ende des Prozesses.

Ich möchte am Schluss auf eine Personengruppe zu 
sprechen kommen, die hier noch nicht angesprochen 
worden ist: die Menschen mit Behinderungen, die einen 
besonders hohen Unterstützungsbedarf haben, die Men-
schen, die nach wie vor aus Werkstätten ausgeschlossen 
werden, für die es kaum Angebote gibt, die Menschen, 
deren Angehörige jeden Tag immer wieder kämpfen 
müssen, um die notwendige Unterstützung zu organi-
sieren, die sie brauchen, die Menschen, die ihr ganzes 
Leben lang subtil und auch offen signalisiert bekommen, 
dass sie in dieser Gesellschaft nicht erwünscht sind, dass 
sie Kosten verursachen. Für diese Menschen – das ver-
stehe ich beileibe nicht – tun Sie mit diesem Gesetz gar 
nichts. Das ist einfach ein Armutszeugnis.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sie reden seit drei Jahren davon, ein modernes Teil-
haberecht schaffen zu wollen. Ich sage Ihnen heute: Wir 
sind ganz am Anfang dieses Prozesses und haben noch 
viel Weg vor uns. Es gibt keinen Grund, liebe Große Ko-
alition, sich mit stolzgeschwellter Brust auf die Schulter 
zu klopfen.

(Kerstin Tack [SPD]: Du immer mit deinem 
Stolz! Außer dir hat hier noch niemand „stolz“ 
gesagt!)

Den Eindruck vermitteln Sie. Dazu gibt es überhaupt kei-
nen Anlass. Es liegt viel Arbeit vor uns. Meine Fraktion 
und ich sind dabei, wenn es darum geht, dieses Gesetz 
in den Ländern umzusetzen und es in den nächsten Jah-
ren besser zu machen, damit Menschen mit Behinderung 
wirklich etwas davon haben.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt: 
Vielen Dank. – Für die SPD-Fraktion spricht jetzt die 

Kollegin Carola Reimann.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Dr. Carola Reimann (SPD): 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Eine Gesellschaft, die behinderte Menschen aller 
Art nicht als natürlichen Teil ihrer selbst zu achten 
und zu behandeln weiß, spricht sich selbst das Ur-
teil.

Diese Worte sind ein Zitat unseres dritten Bundesprä-
sidenten, Gustav Heinemann, aus dem Jahr  1969. Es 
stammt aus einer Zeit, in der Familien ihre behinderten 
Kinder nicht selten vor der Öffentlichkeit versteckt ha-
ben, in der es als Schande angesehen wurde, nicht so zu 
sein wie andere, „normale“. Es stammt aus einer Zeit, als 
die Gesellschaft sich in vielen Bereichen aufgemacht hat, 
ihr Leben neu zu gestalten. Erinnern wir uns: Erst seit 

Corinna Rüffer


